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kennzeichnende Unsicherheit bedeutet für die schweizerische Aussenpolitik 
eine grosse Belastung.

Immerhin – ohne Prophet sein zu wollen – könnten wir uns neben den 
Einwanderungsabkommen ein Referendum vorstellen gegen Doppelbesteu-
erungs- oder Entschädigungsabkommen, dann auch gegen Vereinbarungen 
mit Staaten wie Israel, Südafrika, oder der DDR. Zu denken wäre schliesslich 
auch an die europäische Menschenrechtskonvention, welche in letzter Zeit 
wegen der Unvereinbarkeit mit unserem Militärstrafrecht wiederholt kriti-
siert worden ist8.

Was ein solches Referendum – genau genommen handelt es sich um eine 
Volksinitiative auf Kündigung eines Staatsvertrages – für unser Land und un-
sere Aussenbeziehungen bedeuten würde, lässt sich leicht vorstellen: die an-
fangs vielleicht noch sachliche Kritik an einem Vertrag würde bald in eine ge-
fühlsbetonte Polemik gegen bestimmte Staaten oder Regimes ausarten9. Die 
Folge davon wären offizielle Demarchen und Proteste sowie eine merkliche 
Abkühlung des aussenpolitischen Klimas, die bis zum Einfrieren bestehender 
Kontakte oder zum Abbruch laufender Vertragsverhandlungen gehen könn-
te. Die Kündigung des Vertrages würde es schliesslich mit sich bringen, dass 
als Retorsionsmassnahme höchst wahrscheinlich auch uns gegenüber Verträ-
ge gekündigt würden, und zwar Verträge, an deren Bestehen unser Land ein 
vitales Interesse hat.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und versichern 
Sie, Herr Nationalrat, unserer vorzüglichen Hochachtung.

8. Vgl. dazu DDS, Bd. 27, Dok. 61, dodis.ch/48720.
9. Zum Thema der öffentlichen Meinung und Aussenpolitik vgl. das Protokoll der Sitzung vom 
19. November 1977 der Arbeitsgruppe Historische Standortbestimmung, dodis.ch/34219.
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Notiz des Generalsekretärs des Politischen Departements, A. Weitnauer, an 
den Vorsteher des Politischen Departements, P. Graber1

Besuch des russischen Botschafters Gerassimow vom 18. Februar 1977

  [Bern,] 21. Februar 1977

Botschafter Gerassimow sucht mich am 18. Februar 1977 um 18 Uhr auf, 
um mir eine Erklärung seiner Regierung vorzutragen. Er liest sie aus einer 

1. Notiz: CH-BAR#E2001E-01#1988/16#444* (B.11.43.1). Visiert von P. Graber. Kopie an R. Bind-
schedler, A. Hegner, A. Weitnauer und die schweizerische Botschaft in Moskau. Handschriftliche 
Marginalie vom 22. Februar 1977: NF [F. Nordmann]: reprendre au retour de WR [A. Weitnauer]. 
Zum Aufenthalt A. Weitnauers in Budapest vom 22. bis 26. Februar 1977 vgl. das Rundschreiben 
von H. Renk vom 18. März 1977, dodis.ch/48192.
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handgeschriebenen Übersetzung eines ebenfalls handgeschriebenen russi-
schen Textes vor, ohne mir ein Memorandum zu hinterlassen (eine recht un-
gewöhnliche Methode des diplomatischen Verkehrs).

Seine Demarche betrifft die Angelegenheit Jeanmaire und die Konsequen-
zen, die sie für die sowjetisch-schweizerischen Beziehungen haben könnte2.

1. Der russische Botschafter geht davon aus, dass nun seit sechs Mona-
ten eine antisowjetische Kampagne in den schweizerischen Zeitungen und 
sonstigen Massenmedien im Gang ist. Dieser Feldzug wird von einer Gruppe 
übelwollender, aufhetzerischer Leute («instigateurs») geleitet, mit dem Ziel, 
die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion zu vergiften. Die 
Sowjetregierung legt den grössten Wert auf gute Beziehungen mit unserem 
Lande. Sie hatten sich über die letzten Jahre sehr zur Zufriedenheit Moskaus 
entwickelt3. Nun kommen diese systematischen, nicht abbrechenden Aktio-
nen einer Clique von Sowjetfeinden dazwischen, der die Affäre Jeanmaire als 
Werkzeug sehr dienlich ist, um Unfrieden zwischen unseren beiden Ländern 
zu säen.

2. Die Sowjetunion hat mit der Affäre Jeanmaire nichts zu tun. Die schwei-
zerische Regierung weiss dies sehr wohl («le gouvernement suisse le sait cer-
tainement très bien»).

3. Die sowjetische Seite bittet die schweizerische Seite (G[erassimow] 
nimmt Bedacht darauf, in beiden Fällen «partie» und nicht «Regierung» zu 
sagen), alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Aktionen der Unfrie-
densstifter entgegenzuwirken. G[erassimow] braucht auf französisch das 
Wort «contrecarrer». (Hier bitte ich ihn – wie auch in anderen Fällen –, mir 
das russische Äquivalent vorzulesen; es erweist sich, dass es weniger stark als 
«contrecarrer» ist, aber genau dem deutschen «entgegenwirken» entspricht.)

Ich erkläre G[erassimow], dass ich meinen Chef4 über seine Vorsprache 
orientieren und von ihm Instruktionen zur Beantwortung von G[erassimow]s 
Darlegungen erbitten werde. Im Sinne einer vorläufigen Stellungnahme sage 
ich ihm folgendes:

1. Es gibt in der Schweiz kein Komplott, keine Verschwörung, keine Orga-
nisation, die sich systematisch zum Ziel gesetzt hätte, den Fall Jeanmaire als 
Vorwand zu benutzen, um den russisch-schweizerischen Beziehungen Scha-
den zuzufügen. Der Spionagefall an sich genügt durchaus, um in der schweize-

2. Brigadier J.-L. Jeanmaire, ehemaliger Leiter des Bundesamts für Luftschutztruppen, hatte seit 
1961 sowjetischen Nachrichtendienstoffizieren vertrauliche Auskünfte über die Schweizer Armee 
weitergegeben. Er wurde im August 1976 verhaftet. Bei einer früheren Aussprache betonte A. Weit-
nauer gegenüber P. I. Gerassimow, der Bundesrat sei weiterhin daran interessiert, mit der Sow-
jetunion korrekte und normale Beziehungen zu unterhalten, es sei jedoch eine innenpolitische 
Unmöglichkeit, dass sich Bundesrat Graber wie ursprünglich vorgesehen im Mai dieses Jahres 
zu einem Staatsbesuch nach Russland begibt. Vgl. die Notiz von A. Weitnauer vom 18. Januar 
1977, dodis.ch/48723. Zur Jeanmaire-Affäre vgl. auch DDS, Bd. 27, Dok. 51, dodis.ch/52005. Zum 
geplanten Besuch P. Grabers in Moskau vgl. Doss. CH-BAR#E2001E-01#1988/16#5298* 
(B.15.21.(2)).
3. Zu den bilateralen Beziehungen vgl. DDS, Bd. 26, Dok. 34, dodis.ch/38769 und Dok. 77, 
dodis.ch/38767 sowie DDS, Bd. 27, Dok. 37, dodis.ch/48679.
4. P. Graber.
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rischen Öffentlichkeit die Reaktionen hervorzurufen, auf die G[erassimow] 
sich bezieht.

2. Ob die sowjetische Seite – um mit G[erassimow]s Phraseologie zu spre-
chen – mit dem Fall Jeanmaire etwas zu tun hat, wird der Prozess erweisen. 
Was bisher von der schweizerischen Regierung über den Fall gesagt worden 
ist, lässt mich allerdings daran zweifeln, dass die Sowjetunion an ihm unbe-
teiligt ist5.

3. Die schweizerische Regierung hat keinerlei Möglichkeit, die der Sow-
jetunion gegenüber unfreundlichen Kommentare in der schweizerischen Öf-
fentlichkeit zu verhindern oder zu begrenzen. G[erassimow], der schon als 
junger Sekretär Ende der Vierzigerjahre auf der russischen Mission in Bern 
tätig war und nun seit bald vier Jahren das Botschafteramt ausübt, muss dar-
über im Bilde sein, dass die Meinungs- und die Pressefreiheit in der schweize-
rischen Verfassung verankerte, unabdingbare Rechte sind.

4. Im Sinne eines persönlichen Kommentars appelliere ich an G[erassi-
mow], sich in Moskau zum Sprecher der These zu machen, die Wichtigkeit der 
Angelegenheit Jeanmaire für die sowjetisch-schweizerischen Beziehungen 
nicht zu übertreiben und überhaupt die Proportionen besser zu wahren. Was 
kann es der Supermacht Sowjetunion schon bedeuten, dass in einem kleinen 
Lande wie der Schweiz – mit demokratischen Institutionen westlicher Prä-
gung – die Öffentlichkeit wegen des Falles in begreifliche Erregung geraten 
ist und ihr auch Ausdruck gibt.

G[erassimow] und ich treffen uns am Schlusse des Gesprächs in dem 
Wunsche, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu pflegen und sie 
unter den Regierungen jedenfalls trotz der Affäre Jeanmaire korrekt wei-
terzuführen. Ich betone, dass dies entschieden der Politik unserer Behörden 
entspricht, während G[erassimow] – teilweise in Beantwortung meiner Frage 
– hervorhebt, dass die Schweiz für die Sowjetunion kein unwichtiges Land sei 
und dass sie die echte und grosse Sorge empfinde, mit uns auf gutem Fuss zu 
stehen.

Kommentar
Man muss sich fragen, was die Vorsprache G[erassimow]s gerade in die-

sem Augenblick für einen Zweck verfolgt. Er hat im Laufe des Gesprächs 
mehrmals hervorgehoben, dass der Fall Jeanmaire in der Sowjetpresse bisher 
mit keinem Wort erwähnt worden sei6. Macht man sich in Moskau im Zusam-
menhang mit der Prozesseröffnung – mit Recht – auf eine vermehrte antiso-
wjetische Publizität in unseren Massenmedien gefasst und will schon jetzt den 
Grund für eine Gegenkampagne legen? Handelt es sich um einen Versuch, die 
Fassade guter Beziehungen wenn immer möglich zu wahren? (G[erassimow] 
verweist auf die kürzliche Sitzung der gemischten Wirtschaftskommission in 
Moskau7 wie auch auf den bevorstehenden Besuch Professor Bindschedlers 
im Zusammenhang mit der Belgrader Konferenz und der CDDH8.)

5. Vgl. dazu DDS, Bd. 27, Dok. 51, dodis.ch/52005.
6. Ibid., Anm. 9.
7. Vgl. dazu den Bericht von C. Sommaruga vom 25. Januar 1977, dodis.ch/48680.
8. Zu den Besprechungen R. Bindschedlers in Moskau vgl. den Bericht von R. Bindschedler vom 
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Wie dem auch sei, so drängt sich uns, wie mir scheint, eine sorgfältige 
Prüfung der Lage auf. Objektivität und Festigkeit sind sicher unsere besten 
Alliierten. Irgendeine Beeinflussung des Prozessverfahrens gegen Jeanmaire 
kann nicht in Betracht kommen, und der negative Stimmenchor in der öf-
fentlichen Meinung lässt sich nicht vermeiden. Anderseits haben wir, wollen 
wir unsere Aussenpolitik «de lege artis» führen, in der Tat allen Anlass, die 
Sowjetbehörden an die Proportionen zu erinnern, in denen die leidige Spio-
nageangelegenheit steht, gleichzeitig aber unseren – ohne Zweifel vorhande-
nen – Willen zu bekräftigen, auch mit der Sowjetunion wie mit allen andern 
Mitgliedern der Staatengemeinschaft die gleichen korrekten Beziehungen zu 
unterhalten.

Viel hängt davon ab, was die Sowjetregierung mit dem von uns erwarte-
ten «Entgegenwirken» meint. Nachdem sie die Schweiz kennt, kann sie nicht 
das Unmögliche erhoffen. Vielleicht würde eine entsprechende Erläuterung 
gegenüber dem Botschafter, verbunden mit einer gelegentlichen bundesrät-
lichen Erklärung in einem weiteren Zusammenhang oder in Gestalt der Be-
antwortung einer parlamentarischen Anfrage genügen.

29. März 1977, CH-BAR#E2001E-01#1988/16#901* (B.72.09.15.1). Allgemein zu den Vorberei-
tungen für das Belgrader Treffen der KSZE vgl. DDS, Bd. 27, Dok. 79, dodis.ch/49213. Zur Abrüs-
tung vgl. DDS, Bd. 27, Dok. 166, dodis.ch/48273.
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Co-rapport du Département politique au Conseil fédéral1

Nouvel accord type de double imposition de l’OCDE

  Berne, 22 février 1977

Nous pouvons nous déclarer d’accord avec la proposition du DFFD2. Aus-
si ce co-rapport n’a-t-il pour but que d’attirer l’attention du Conseil fédéral 
sur un problème auquel le Département politique attache une importance 
particulière.

Comme l’indique la proposition du DFFD, la révision de l’accord type de 
l’OCDE3 confirme la tendance générale sur le plan international vers une in-
tensification des échanges d’information en matière fiscale. Aussi en dépit de 
sa réserve absolue à l’endroit de l’article 26 (échange d’informations), réserve 
qu’elle va reconfirmer, la Suisse n’a pas pu se soustraire entièrement à cette 
tendance générale. Dans nombre d’accords de double imposition en effet, la 
Suisse a dû accepter des clauses, en général restrictives il est vrai, d’informa-

1. Co-rapport: CH-BAR#E1004.1#1000/9#841*. Rédigé par D. de Pury et signé par P. Graber.
2. Pour la proposition du 27 janvier 1977, cf. le PVCF No 429 du 7 mars 1977, dodis.ch/49892.
3. Sur l’accord type, cf. DDS, vol. 24, doc. 82, dodis.ch/32330, en particulier note 4.
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